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RS OGH 1978/1/16 12Os184/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1978

Norm

StGB §90 Abs1

Rechtssatz

Die Zufügung einer nicht unbeträchtlichen (wenngleich noch nicht schweren) Verletzung (mit einem Glasstück) ohne

irgendeinen allgemein verständlichen oder gar wertorientierten Grund (wie etwa im Zuge eines ärztlichen Eingri6es

oder einer Sportausübung), nur um der Verletzung selbst willen, widerspricht - als reiner und nicht ungefährlicher

Mutwillensakt gegen die Körperintegrität - den guten Sitten.
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